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Bremgarten A

RATSERKANNTNIS VON SCHULTHEISS UND RAT VON BREMGARTEN IM STREITE
ZWISCHEN BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN UND DEM WAELIS-
MUELLER ZU BREMGARTEN

Am obigen Datum seien vor ihnen erschienen : Hptm . Paul Müller,

"des Raths Und bauwher ", Hptm . Franz Kreuel , "Kriegsrath ", sowie Ban¬

nerherr [ Johann ] Melchior Kolin "als abgeohvnete herren Ehrengesantte"

von [ Stadt und Amt ] Zug einerseits und Jakob Huber , Bürger [ von



3/95

Bremgarten ] und gewesener "Lehenmüller uff der [hiesigen ] Harris Mülly
[Wälismühle ] " und dessen Schwester Katharina Huber , gleichfalls "Von

hierr ", anderseits.

Dabei hätten ihnen obgenannte Zuger Herren im Namen ihres Ortes
und des mitinteressierten [und direkt betroffenen ] Beat Jakob I.

Zurlauben , Ritter , Statthalter und "Obrister feldt Wachtmeister des
Löbl . Cantons Zug . . . theyls schrifftlich , Und Selbst mündtlich klagswys für¬

gebracht  dass Huber und dessen Schwester "Vor ungefert 14 tagen , da

. . . Zur Lauben, Und Sein Mitherr [Franz Kreuel] als woll Verohmete Krigsräth,
Und abgesante . . . Von . . . Zug durch hier Jhr wägss fortzusetzen , willens waren

Facher Arauw , Sey Ermelter Lehenmüller Jhme . . . Zur Lauben uff der alhiesigen

brugen begegnet , Jhne angehalten , und nach Etwelchen gewäsleten Worten , und

werckhen mit Ehrverletznen schmäch und schältworten , gegen . . . [ Zurlauben]

herus sgefahren : welches hemacher Sein schwöster Catarg Jm herussreitten der

. . . Ehrengesanten widerum mit der glichen Ehrverletznen Worten gegen Sye wider¬
holt " . Zug halte sich dieser Vorkommnisse wegen für "offendiert . . .

auch die hochheit Selbsten darmit angegriffen , begerent merermelte . . . Ehren-

gesantte [daher ] Jn Farmen Jhrer principallen [Ammann und Rat von Stadt und

Amt Zug] , wie auch wegen . . . Zur Lauben ",  dass die beiden Delinquenten

der Gebühr nach bestraft würden . Auch erwarte man von seiten Zugs

"genuogsame réparation der Ehren . . . Damit hinfüran die . . . Ehrengesandte Jm

besseren respect , und Sicherlichen passieren , und repassieren können " .

Die beiden Beklagten hätten den Sachverhalt nicht geleugnet ; "al¬
lein Verantworten Sye sich , das Es Jhnnen us freüzeitigem yffer Und Zorn ge¬

schehen " . Im übrigen entschuldigen sie sich bei der hohen Obrig¬

keit von Zug und Statthalter Zurlauben in aller Form . In der Tat
- so hätten die beiden ausgeführt - wüssten sie über letzteren
nichts anderes als "alles Ehren, Liebs , Und guoths”  zu berichten . Sie,
Schultheiss und Rat von Bremgarten , aber möchten sie - so deren
Bitte - doch wieder in Gnaden "an. . . sehen . Jst also hier uss genuogsame

réparation wegen Ermelten principallen , der Ehren öffentlich beschehen.

Uberdis Jst hierüber den beyden deliquenten Zur straff , (Jedoch mit gnaden)

Uff Erlegt , Und Zu Erkent , das . . . huober , Und Sein schwöster . . . deshalben,

drey tag , Und nächt Zu Wasser , Und brodt Jn den thurn erkent , Und dan Jedes

der selben Zur straff"  100 lb . zu erlegen habe . Im weitern hätten

die beiden die [ Gerichts ]kosten sowie die Zehrauslagen der Ehren¬
gesandten zu übernehmen . Schliesslich "solle Er . . . huober sein schaden,
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und schmertzen an Jhme selbst erdulden"  und "Jnnerthalb acht tagen die Mülly

quitieren " .

Zu wahrer Urkund dessen sei die "Ermelte action . . . mit des Jetz regie-

veten . . . Schultheis Und pannerherm Johan Buocher Eignem . . . Jnsigill be¬

kräftiget . . . worden " .

[gez . ] Johann Sebastian Honegger , Gerichtsschreiber
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